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BI Dell informiert – III    16.08.2020 

Planungssünden der Stadt Aachen  

beim Entwurf der Genehmigungsplanung FNP Aachen*2030 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

es ist absehbar, dass aufgrund der auch noch so kurz vor den Kommunalwahlen weiter partei-

intern verordneten, leidigen Fraktionsdisziplin, an der Absicht den Feststellungsbeschluss zum 

FNP Aachen*2030 in seiner jetzigen Form am 26.08.2020 im Rat zu fassen, festgehalten wer-

den wird. Nachfolgend dazu Informationen und Anmerkungen der BI-Dell.  

 

1. Letzte Erfüllung zumindest einer Vereinbarung im alten Koalitionsvertrag 

Viele der im Koalitionsvertrag gefassten Vereinbarungen (siehe Artikelserie der Aachener 

Nachrichten (AN)) wurden nicht umgesetzt. Durch den bevorstehenden Beschluss soll aber 

wenigstens noch etwas aus dem Koalitionsvertrag auf den letzten Drücker zumindest ins Un-

gewisse entlassen werden.  

Irgendwie hängt den letzten beiden Jahren noch das Gefühl an, dass der Feststellungsbe-

schluss zum Entwurf der Genehmigungsplanung des Flächennutzungsplans Aachen*2030 in 

der bisher von der Verwaltung vorgelegten Form „auf Deubel komm raus“ noch vor dem 

13.09.2020 (Kommunalwahlen) gefasst werden müsse. Trotzdem wird die BI-Dell nicht müde 

die Normenverstöße sowie die Verfahrensfehler / „Verfahrenssünden“ anzuprangern. 

Dies sind hauptsächlich: 

 die mangelnde Vollständigkeit in den einzelnen Verfahrensschritten zur Öffentlichkeitsbeteiligung,  

 die in vielen Punkten besonders in den „Abwägungen“ der Stadt Aachen (Teil C) fehlende Plausibilität,  

 die seltsame und nicht nachvollziehbare „Codierung“ der BürgerInneneingaben 

 die vielen Mängel in der fachlichen und sachlichen Verfahrensdurchführung 

 die zweifelhafte „Aspektierung“ ausschließlich der BürgerInneneingaben incl. formaler Tabellenfehler  

 dagegen keine „Aspektierung“ der TÖB-Eingaben  

 die bedenkliche „Abwägung“ der von der Stadt „gefilterten“ Aspekte nicht aber der Originaleingaben aus 

der Bürgerschaft 

 die weiterhin bedenklichen Planungsabsichten der „Stadt“; insbesondere bezüglich der Richtericher Dell 

 die weiterhin mangelnde Aktualisierung der Flächenplanungen trotz grundlegender normativer Änderun-

gen (BauGB und nachgeordnete Normen z.B.: LEP, UVP etc.) 

 die weiterhin mangelnde Aktualisierung der Bedarfsbehauptungen und deren erforderliche Korrekturen 

mit Umsetzung in die Planunterlagen bzw. Aktualisierung im Entwurf der Genehmigungsplanung 

 und viele weitere „Sünden“ 
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2. Beschluss ist keine Fachentscheidung sondern nur noch politische Geste 

Zu diesem Zeitpunkt zählt für die Politik anscheinend nur noch der „Vorgang der Beschluss-

fassung“ und nicht mehr „Kontrolle“ und „Verifizierung“ der „Inhalte und deren Rechtmäßigkeit“ 

im Genehmigungsentwurf zum FNP Aachen*2030. Verzichten wir an dieser Stelle einmal auf 

weitere detaillierte aber berechtigte Kritiken und Verbesserungsvorschläge, die jedoch auf un-

serer Web-Seite www.bi-dell.de weiterhin zu finden sind. 

 

3. Unverständliche Vielseitigkeit der Vorlagen zu einem einzigen FNP Aachen*2030 

Die Empfehlungen in den Ausschüssen Umwelt- und Klimaschutz und in den Bezirken wurden 

bzw. werden wohl auch am 20.08.2020 im Planungsausschuss gefasst, obwohl die Unterlagen 

zum Entwurf der Genehmigungsplanung nicht vollständig in der Verwaltungsvorlage zur Verfü-

gung gestellt worden sind. Die wichtigsten Unterlagen, insbesondere die gescannten Original-

eingaben der Bürgerschaft und der TÖB (Träger öffentlicher Belange) fehlten bzw. fehlen wei-

terhin in den jeweiligen Verwaltungsvorlagen. Ohne diese Unterlagen ist die Beurteilung sowie 

Nachvollziehbarkeit der „Abwägungen“ nicht möglich. Die Qualitäten und die Rechtmäßigkeit 

der „Ab-„ bzw. fast ausschließlichen „Wegwägungen“ der Eingaben aus der Bürgerschaft sind 

nicht zu beurteilen, wenn die originalen Eingaben nicht zur Verfügung stehen (siehe Anlage 1).  

 

4. Erneute Verfahrensbeschwerde noch vor dem Feststellungsbeschluss 

Zu den vorstehenden Punkten hat die BI-Dell am 13.08.2020 eine neue Verfahrensbe-

schwerde wegen Normen- und weiterer Verfahrensfehler verfasst und an den OB sowie die 

Kommunalaufsicht der Bezirks-Regierung Köln geschickt (siehe auch www.bi-dell.de) 

 

5. Die 7 Sünden der FNP Planung in Aachen 

Mahatma Gandhi hat aufgrund seiner Erfahrungen mit den „Errungenschaften“ der westlichen 

Welt sieben Todsünden formuliert. In Anlehnung daran haben wir unsere Erfahrungen seit 

2013 mit den „Planungssünden“ der Politik und Verwaltung der Stadt Aachen bei der immerhin 

fast 10 Jahre andauernden Erstellung des sogenannten „neuen“ Flächennutzungsplans 

Aachen*2030 herauskristallisiert und kurz umrissen (siehe Anlage 2). 

 

6. Der Zweck heiligt anscheinend die Mittel 

Wer nun vor diesem Hintergrund am 26.08.2020 im Rat der Stadt Aachen dem Feststellungs-

beschluss zur Genehmigungsplanung in der derzeitigen Fassung zustimmt, macht dies wis-

sentlich in Kenntnis der nachstehend aufgelisteten „Planungssünden“ der Stadtverwaltung im 

FNP Aachen*2030. 
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Die PolitikerInnen sind sich dessen sicherlich bewusst, so wie sie auch die unmissverständli-

chen Hinweise seit 2002 in den Wohnungsmarktberichten der Stadt Aachen zum bedenklichen 

Rückgang der sozial geförderten Wohnungen wissentlich anscheinend ignoriert haben. 

Ebenso haben sie aus den gleichen Gründen die eindeutigen Beschlüsse zum zins- und 

schuldenträchtigen Tivolistadion samt schwer begehbarer Brücke oder dem Blindgänger 

AVANTIS mit allen nachhaltig verheerenden finanziellen Folgen für die Aachener Bürgerschaft 

gefasst.  

 

7. Die BI-Dell fordert dritte komplett überarbeitete und aktualisierte, neue Offenlage 

Auch in laufenden, vermeintlich weit fortgeschrittenen Verfahren ist es nie zu spät, die Not-

bremse zu ziehen. Sehend in ein Unglück zu steuern zeugt vor allem von Ignoranz. Verantwor-

tungsbewusstes und positiv nachhaltiges Handeln sieht anders aus und wäre so wichtig für die 

Stadt Aachen. 

Erst eine dritte, komplett überarbeitete, korrigierte und aktualisierte Offenlage könnte zu einem 

zustimmungsfähigen Entwurf der Genehmigungsplanung für den FNP Aachen*2030 führen; 

natürlich ohne Zugriff auf die Richtericher Dell im Außenbereich der Stadt Aachen. Dies er-

scheint nur möglich, wenn die Unterlagen einer neuen Offenlage rein sachlich und aus nach-

vollziehbaren Gründen auch komplett aktualisiert und korrigiert erstellt werden.  

 

Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter info@bi-dell.de. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

BI Dell 

 

Sprecher: 

   Dr. Christian Locher 

   Hubert Marx 

   Peter Philippen-Lindt 

 

Anlage 1: Gegenüberstellung der Anlagen in den Vorlagen bis zum 26.08.2020 und für den 

26.08.2020 

Anlage 2: Die 7 Todsünden bei der Planung des FNP Aachen*2030 ( © 08/2020 Bi-Dell) 
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Anlage 1: Gegenüberstellung der Anlagen in den Vorlagen 

A) AUK -23.06.2020-, alle Bezirke -24.06.2020- und PLA -20.08.2020- sowie  

B) bevorstehende Ratssitzung -26.08.2020- zum Feststellungsbeschluss FNP 

Aachen*2030 

 
© 08/2020 BI-Dell 
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Anlage 2: Die 7 Todsünden der FNP-Planung Aachen*2030 

    


